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 ohne USt. inkl. 19 % USt. 

   

Arbeitspreis 8,20 ct/kWh 9,76 ct/kWh 

Grundpreis 120,00 €/Jahr 142,80 €/Jahr 

 
Die Bruttopreise verstehen sich einschließlich der gesetzlichen Umsatzsteuer von 19 %. Diese sind aus den Nettopreisen errechnet und auf 

zwei Stellen hinter dem Komma kaufmännisch gerundet. 

 

 

Vertragslaufzeit 

 

Erstvertragslaufzeit:   1 Jahr 

Automatische Verlängerung:  auf unbestimmte Zeit 

Kündigungsfrist:    1 Monat 

 

 

Preisänderungen 

 

Preisgarantie:     keine 

Preisanpassungen:    allgemeine Preisanpassungsregelungen gemäß Abschnitt V. Ziffer 2.4. der AGB 

 

 

 

 

Erdgaspreis 

 

In den Nettopreisen sind die Energiesteuer mit 0,55 

ct/kWh, die Konzessionsabgabe mit 0,22 ct/kWh, der CO2-

Preis mit 0,9976 ct/kWh, sowie die Gasspeicher-, 

Bilanzierungs- und Konvertierungsumlage inbegriffen. 

Darüber hinaus sind in den Nettopreisen das Entgelt für 

die Energielieferung sowie die vom Netzbetreiber in 

Rechnung gestellten Netzentgelte, Entgelte für 

Messdienstleistung, Messung und Netzabrechnung 

enthalten. 

 

Steuerbegünstigtes Energieerzeugnis 

 

Steuerbegünstigtes Energieerzeugnis darf nicht als 

Kraftstoff verwendet werden, es sei denn, eine solche 

Verwendung ist nach dem Energiesteuergesetz oder der 

Energiesteuer-Durchführungsverordnung zulässig. Jede 

andere Verwendung als Kraftstoff hat steuer- und 

strafrechtliche Folgen! In Zweifelsfällen wenden Sie sich 

bitte an Ihr zuständiges Hauptzollamt. 

 

 

 

Abrechnung des Energieverbrauchs 

 

Bei Erdgas wird das Volumen in Kubikmetern (m³) 

gemessen. Dieses wird in Kilowattstunden (kWh) 

umgerechnet, damit die Energiemenge ohne den Einfluss 

von Druck und Temperatur abgerechnet werden kann. 

Dazu wird nach eichrechtlich anerkannten Regeln der 

Verbrauch in m³ mit der Zustandszahl und dem Brennwert 

multipliziert. Abrechnungsturnus ist das Kalenderjahr. 
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